
Liste A         Ablagerung ohne Analyse 

AS gemäß AVV Abfallbezeichnung Bemerkung
01 Abfälle, die beim Aufsuchen, Ausbeuten und Gewinnen sowie

bei der physikalischen und chemischen Behandlung von
Bodenschätzen entstehen

01 01 Abfälle aus dem Abbau von Bodenschätzen
01 01 01 Abfälle aus dem Abbau von metallhaltigen Bodenschätzen
01 01 02 Abfälle aus dem Abbau von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen
01 04 Abfälle aus der physikalischen und chemischen Weiterverarbeitung von

nichtmetallhaltigen Bodenschätzen
01 04 08 Abfälle von Kies- und Gesteinsbruch mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07

fallen
01 04 09 Abfälle von Sand und Ton
01 04 10 staubende und pulvrige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen
01 04 12 Aufbereitungsrückstände und andere Abfälle aus der Wäsche und Reinigung von

Bodenschätzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 und 01 04 11 fallen
01 04 13 Abfälle aus Steinmetz- und -sägearbeiten mit Ausnahme derjenigen, die unter

01 04 07 fallen
01 05 Bohrschlämme und andere Bohrabfälle
01 05 04 Schlämme und Abfälle aus Süßwasserbohrungen
02 Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forst-

wirtschaft, Jagd und Fischerei, sowie der Herstellung und Ver-
arbeitung von Nahrungsmitteln

02 01 Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft,
Jagd und Fischerei

02 01 10 Metallabfälle
02 04 Abfälle aus der Zuckerherstellung
02 04 01 Rübenerde
06 Abfälle aus anorganisch-chemischen Prozessen
06 11 Abfälle aus der Herstellung von anorganischen Pigmenten und Farbgebern
06 11 01 Reaktionsabfälle auf Kalziumbasis aus der Titandioxidherstellung
10 Abfälle aus thermischen Prozessen
10 02 Abfälle aus der Eisen- und Stahlindustrie
10 02 01 Abfälle aus der Verarbeitung von Schlacke
10 02 02 unverarbeitete Schlacke
10 03 Abfälle aus der thermischen Aluminium-Metallurgie
10 03 05 Aluminiumoxidabfälle
10 09 Abfälle vom Gießen von Eisen und Stahl
10 09 03 Ofenschlacke
10 10 Abfälle vom Gießen von Nichteisenmetallen
10 10 03 Ofenschlacke
10 11 Abfälle aus der Herstellung von Glas und Glaserzeugnissen
10 11 03 Glasfaserabfall
10 11 05 Teilchen und Staub
10 11 10 Gemengeabfall vor dem Schmelzen mit Ausnahme desjenigen, derunter 10 11 09

fällt
10 11 12 Glasabfall mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 11 11 fällt
10 12 Abfälle aus der Herstellung von Keramikerzeugnissen und keramischen

Baustoffen wie Ziegeln, Fliesen, Steinzeug
10 12 01 Rohmischungen vor dem Brennen
10 12 03 Teilchen und Staub
10 12 06 verworfene Formen
10 12 08 Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen, Steinzeug (nach dem Brennen)
10 13 Abfälle aus der Herstellung von Zement, Branntkalk, Gips und Erzeugnissen

aus diesen

10 13 01 Abfälle von Rohgemenge vor dem Brennen
10 13 04 Abfälle aus der Kalzinierung und Hydratisierung von Branntkalk
10 13 06 Teilchen und Staub (außer 10 13 12 und 10 13 13)
10 13 10 Abfälle aus der Herstellung von Asbestzement mit Ausnahme derjenigen, die unter

10 13 09 fallen
10 13 11 Abfälle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe auf Zementbasis mit Ausnahme

derjenigen, die unter 10 13 09 und 10 13 10 fallen
10 13 13 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter

10 13 12 fallen
10 13 14 Betonabfälle und Betonschlämme



AS gemäß AVV Abfallbezeichnung Bemerkung
12 Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie

der physikalischen u. mechanischen Oberflächenbearbeitung
von Metallen und Kunststoffen

12 01 Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physika-
lischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung v. Metallen und Kunst-
stoffen

12 01 13 Schweißabfälle
15 Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtücher, Filtermaterialien und

Schutzkleidung (a. n. g.)
15 01 Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle
15 01 04 Verpackungen aus Metall
15 01 07 Verpackungen aus Glas
16 Abfälle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgeführt sind
16 01 Altfahrzeuge verschiedener Verkehrsträger (einschließlich mobiler Ma-

schinen) und Abfälle aus der Demontage von Altfahrzeugen (außer 13, 14,
16 06 und 16 08)

16 01 12 Bremsbeläge mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 11 fallen
16 01 20 Glas
16 01 22 Bauteile a. n. g.
16 03 Fehlchargen und ungebrauchte Erzeugnisse
16 03 04 anorganische Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 03 03 fallen
16 08 Gebrauchte Katalysatoren
16 08 01 gebrauchte Katalysatoren, die Gold, Silber, Rhenium, Rhodium, Palladium, Iridium

oder Platin enthalten (außer 16 08 07)
16 08 03 gebrauchte Katalysatoren, die Übergangsmetalle oder deren Verbindungen enthal-

ten, a. n. g.
16 08 04 gebrauchte Katalysatoren von Crackprozessen (außer 16 08 07)
17 Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich Aushub von verunreinigten Stand-

orten

17 01 Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik
17 01 01 Beton
17 01 02 Ziegel
17 01 03 Fliesen, Fliesen und Keramik
17 01 07 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die

unter 17 01 06 fallen
17 02 Holz, Glas und Kunststoff
17 02 02 Glas
17 03 Bitumengemische, Kohlenteer und teerhaltige Produkte
17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen
17 05 Boden (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten), Steine und

Baggergut
17 05 04 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen
17 05 06 Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt
17 05 08 Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt

17 06 Dämmmaterial und asbesthaltige Baustoffe
17 06 04 Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt mineralisch²
17 08 Baustoffe auf Gipsbasis
17 08 02 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen

17 09 Sonstige Bau- und Abbruchabfälle
17 09 04 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und

17 09 03 fallen



19 Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen, öffentlichen Abwasser-
behandlungsanlagen sowie der Aufbereitung von Wasser für
den menschlichen Gebrauch und Wasser für industrielle 
Zwecke

19 01 Abfälle aus der Verbrennung oder Pyrolyse von Abfällen
19 01 02 Eisenteile, aus der Rost- und Kesselasche entfernt
19 04 Verglaste Abfälle und Abfälle aus der Verglasung
19 04 01 verglaste Abfälle
19 09 Abfälle aus der Zubereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch oder 

industriellem Brauchwasser
19 09 01 feste Abfälle aus der Erstfiltration und Siebrückstände
19 09 02 Schlämme aus der Wasserklärung
19 09 03 Schlämme aus der Dekarbonatisierung
19 12 Abfälle aus der mechanischen Behandlung von Abfällen (z.B. Sortieren,

Zerkleinern, Verdichten, Pelletieren) a. n. g.
19 12 09 Mineralien (z.B. Sand, Steine)
AS gemäß AVV Abfallbezeichnung Bemerkung
20 Siedlungsabfälle (Haushaltsabfälle, ähnliche gewerbliche und 

industrielle Abfälle sowie Abfälle aus Einrichtungen), einschl.
getrennt gesammelter Fraktionen

20 01 Getrennt gesammelte Fraktionen (außer 15 01)
20 01 02 Glas

20 01 99 Abfälle a. n. g.
20 02 Garten- und Parkabfälle (einschließlich Friedhofsabfälle)
20 02 02 Boden und Steine 
20 02 03 andere nicht biologisch abbaubare Abfälle
20 03 Andere Siedlungsabfälle
20 03 03 Straßenkehricht

Anmerkung: "170604" (mineralisch) bedeutet Dämmmaterial ist mineralischer Natur
a.n.g.  =  ansonsten nicht genannt
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